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ele . Di, ^ Tjnf wöchentlich zweimal , Dienstags und Freitags , mit den wöchentlichen Gratts -Beilagen „Illustriertes Familienblatt " und „Landwirtschaftlich
lftlicher Imiam " und beträgt der Bezugspreis in der Expedition abgeholt pro Monat SO Pfg . Durch die Post geliefert xro Quartal 1,7ö Mark . Einzelne Nmaen" und beträgt der Bezugspreis in der Expedition abgeholt pro Monat SO Pfg . Durch die Post geliefert pro Quartal 1,75

5g , _ Da das „Kreisblatt " amtliches Organ von 82 Bürgermeistereien ist , haben Anzeigen ^die wirksamste Verbreitung . —

die Pf,

für den

Fernsprechnummer 28.
Kreis Westerburg. Telegramm - Adresse:

Kreisblatt Westerburg.

gespaltene Kleinzeile oder deren Raum nur 15 Pfg.
JnsertionspceiS:

e Mit¬
ummer

Die vter-

DaS Kreisblatt wird von 80 Bürgermeistereien in eigenem Kasten uusgehängt , wodurch Inserate die weiteste Verbreitung finden.

rnannt.
Redaktion , Druck und Verlag von p . Kaesberger in Westerburg.

ro. 52. Dienstag , de » 1 . Mai 1917. 33 . Jahrgang.
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Aekannlmachung
Nr . H . I. 1856 |3 . 17 . K . R . A .,

reffend Bestandserhebung von Nadelrund¬
holz.

U »m 1. Mai 1917.
Nachstehende Bekanntmachung wird auf Ersuchen des Kö-

lchen Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis
chl mit dem Bemerken , daß , soweit nicht nach den allge-
:n Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , jede Zuwider-

ldlung gemäß § 5 der Bekanntmachungeit über Vorratserhe-
mx  vom 2. Februar 1915, 3. September 1915 und 21 . Ok-

1915 (Reichs - Gesetzbl . S . 54 , 549 , 684 ) *) bestraft wird.
, kann der Betrieb des Handelsgewerbes gemäß der Bekannt-
lung zur Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel,
23 . September 1915 (Reichs - Gesetzbl . S . 603 ) , untersagt
!N.

8 i.
Meldepflicht.

Die von dieser Bekanntmachung betroffenen Personen (mel-
Gchtige Personen ) unterliegen hinsichtlich der von dieser Be-
»ümachung betroffenen Gegenstände ( meldepflichtige Gegenstände)

Meldepflicht. 82.
Meldcpstschtige Gegenstände.

Meldepflichtig sind alle Vorräte an gefällten , Nadelrund-
ls mit einer Zopfstärke von 10 Zentimeter aufwärts.

Meldepflichtige Personen.
Zur Meldung verpflichtet sind:

l  Waldeigentümer und Waldnutzungsberechtigte , soweit sie in,
Besitz von Holz sind , das noch nicht an einen Dritten über¬
wiesen ist;
Sägewerksbesitzer , Holzhändler und sonstige Personen be-
iüglich des Holzes , das ihnen gehört oder von ihnen er¬
standen und ihnen bereits überwiesen ist , gleichgültig , wo
es lagert.
Befreit von der Pflicht der Meldung bleiben die Personen,
gesamter Vorrat an meldepflichtigen Gegenständen nicht

x beträgt als 50 Festmeter.
§ 4.

Stichtag , Meldefrist , Meldestelle
Für die Meldepflicht ist der bei Beginn des 1 . Mai 1917
>tag) tatsächlich vorhandene Bestand an meldepflichtigen Ge¬

wänden maßgebend.

*) Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Verord-
! verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist erteilt , oder wissentlich un-

Ebenso wird "bestraft , wer vorsätzlich die vorgeschriebenen Lagerbüchcr
«suchten oder zu führen unterläßt . Wer fahrlässig die Auskunft , zu der

«rund dieser Verordnung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist
l W7 w  unrichtige oder unvollständige Angaben macht , wird mit Geldstrafe

»Dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle iieil Gefängnis bis zu
Monaten bestraft . Ebenso wird bestraft , wer fahrlässig die vorgeschriebenen

«inzurichten oder zu führen unterläßt.

Die Meldungen sind bis zum 15 . Mai 1917 an die Hol)
Meldestelle der Krtegsroystoff -Adtellung des Königlich
Preutzischen Kriegsministertums . Berlin SW II , König-
grätzer Stratze 109 a, zu erstatten.

8 5.
Art der Meldung.

Die Meldungen haben nach Kubikmetern ( Festmetern ) aus
den amtlichen Meldescheinen zu erfolgen , die bet der Holz-
meldestelle ver Kriegs Rohstoff -Abteilung des Königlich
Preutzischen Krtegsnnnisteriums , Berlin SW 11, König-
grätzer Stratze 10V a, anznfordern find.

Die Anforderung der Meldescheine soll auf einer Postkarte
(nicht Brief ) erfolgen , die nichts anderes enthalten soll , als:

1 . kurze Anforderung des oder der gewünschten Meldescheine;
2 . Art des Betriebes;
3 . Angabe , ob der Meldepflichtige die meldepflichtigen Gegen¬

stände
a ) als Händler vertreibt,
t >) im Sägewerk einschneidet,
e ) Waldeigentümer oder Waldnutzungsberechtigter ist;

4 . deutliche Unterschrift mit genauer Adresse und bei Firmen
mit Firmenstempel.
Für getrennte Betriebe  oder Lagerstellen sind

besondere Meldescheine  einzusenden.
Um möglichst genaue Ausfüllung der auf den Meldescheinen

unter „ II . " gewünschten „ Angaben " wird im eigenen Interesse
des Meldenden ersucht.

Die Meldescheine sind ordnungsgemäß postfrei zu machen
und haben auf dem Briefumschlag den Vermerk zu tragen : » Na¬
delrundholz - Meldeschein " . Eine zweite Ausfertigung ( Abschrift,
Durchschlag , Kopie ) , ist von dem Meldenden bei seinen Geschäfts¬
papieren zurückzubehalten.

§ 6.
Anfrage « und Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , welche diese Bekanntmachung
betreffen , sind an die Holz -Meldestelle der Kriegs - Rohstoff - Abtei¬
lung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Berlin SW
11 , Königgrätzer Straße 100 a zu richten.

§ 7-
Inkrafttreten.

Diese Bekanntmachung tritt am 1. Mai 1917 in Kraft.
Frankfnrt a. M ., den l Mai 1917.

Stellvertretende » Generalkommando . 18 . Armeekorps.*
* *

Die Herren Bürgermeister derjenigen Orte , die Gearetn-
v,Waldungen besitzen, werden auf vorstehende Bekanntmachung
besonders hingewiesen.

Westerknrg , den 1. Mai 1917. Der Aandrat.

Bekanntmachung.
betreffend Ausführungsbestimmungen zu der Verordnung über
den Verkehr mit fettloseu Wasch und Reinigungsmitteln vom
5 . Oktober 19l6 ( Reichs -Gesetzbl . S . 1130 ) .

Vom 19 April 1917.
Auf Grund des § 1 der Bekanntmachung über den Verkehr

mit fettlosen Wasch - und Reinigungsmitteln vom 5 . Oktober 1916
(Neichsgesetzbl . S . 1130 ) wird hiermit folgendes bestimmt:

>. Allgemeine » .
tz 1 Fettlose Wasch - und Reinigungsmittel jeder Art dürfen

unter einer zur Täuschung geeigneten Bezeichnung oder Angabe
nicht angebotm , feilgehalten , verkauft oder sonst in den Verkehr
gebracht werden , insbesondere darf zu ihrer Bezeichnung im ge¬
werblichen Verkehre das Wort „ Seife " oder eine das Wort
»Seife " enthaltende Wortverbindung nicht verwendet werden.



§ 2 Zur Bezeichnung von wasserlöslichen Salzen jeder Art
ohne Rücksicht darauf , ob diese mit Soda vermischt sind »der
nicht, darf im gewerblichen Verkehre das Wort „Soda " oder eine
das Wort . Soda " enthaltende Wortverbindung nicht verwenden
werden.

Die Vorschrift findet auf kaustische Soda , kalzinierte Soda
sowie auf Kristall - und Feinsoda , welche bis zu vom Hunder
Glaubersalz enthalten dürfen , keine Anwendung . Desgleichen
bleibt für Gemische, die lediglich aus kalzinierter Soda und Was¬
serglaslösung bestehen, die übliche Bezeichnung . Bleichsoda" ge.
stattet.

§ 3 Fettlose Wasch- und Reinigungsmittel jeder Art , die unter
Verwendung vom Ätznatron (kaustischer Soda ) kalizinierter Soda,
Kristall - und Feinsoda hergestellt sind, dürfen nur mit Zustimmung
des Kriegsausschusses für pflanzliche und tierische Oele und Fette,
G . m. b. H. in Berlin unter Einhaltung der von diesen festge¬
setzten Bedingungen angeboten , feilgehalten , verkauft oder sonst
in den Verkehr gebracht werden.
U. W- sch- und Reinigungsmittel an» i« Wasser nulös-

liche« oder schwer lösliche« Stoffe«.
8 4 Fettlose Wasch- und Reinigungsmittel , die aus in Wasser

unlöslichen oder nur schwer löslichen Stoffen ohne andere Bei¬
mischung hergestellt sind, dürfen nur frei von grobkörnigen Be¬
standteilen . gepreßt in länglichen , ovalen oder kugelförmigen
Stücken bis zum Höchstgewichte von 250 Gramm oder in Pul¬
verform in Packungen mit 500 oder 1000 Gramm angeboten,
feilgehalten , verkauft oder sonst in den Verkehr gebracht werden.

Jedes Stück oder, wenn die Ware in einer Packung abge¬
geben wird , die Packung muß in einer für den Käufer leicht er¬
kennbaren Weise und in deutscher Sprache folgende Angaben ent¬
halten :

1. den Namen , die Firma oder das eingetragene Warenzei¬
chen des Herstellers ; ,

2. a ) bei Waren in Stückform das Wort . Tonwaschmittel ",
t>) bei Waren in Pulverform das Wort „Tonpulver'

3. den Kleinverkausspreis;
4. bei Waren in Packungen den. Zeitpunkt der Füllung nach

Monat und Jahr.
Andere Aufschriften auf den Stücken oder der Packung so¬

wie die Beipackung von Anpreisungen sind verboten.
§ 5 Bei Abgabe an den Verbraucher darf der Preis
a) für Tonwaschmittel 1 Pfennig für je 25 Gramm,
b) für Tonpulver 25 Pfennig für 1 Kilogramm , 13 Pfennig

für 1/2  Kilogramm nicht überschreiten.
Die vorstehend festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne

des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4 . August 1814 in der
Fassung vom 17. Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516 ) in
Verbindung mit den Bekanntmachuügen vom 12. Januar 1915

^teichs -Gesetzbl. 25)̂ vom 23̂ März 1916 (Reichs-Gesetzbll183) und vom 22. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 253 ) .
8 6 Fettlose Wasch- und Reinigungsmittel , die unter Verwen¬

dung von in Wasser unlöslichen oder nur schwer löslichen Stof¬
fen in Verbindung mit anderen Beimischungen hergestellt sind,
dürfen nur mit Zustimmung des Kriegsausschusses für pflanz¬
liche und tierische Oele und Fette unter Einhaltung der von die¬
sem festgesetzten Bedingungen angeboten , feilgehalten , verkauft oder
sonst in den Verkehr gebracht roerden.

Die Vorschrift findet auf Erzeugnisse, die ausschließlich
Scheuerzwecken zu drenen bestimmt sind, keine Anwendung , falls
die Stücke oder die Packungen in auffallender Form die Aufschrift
.Nur für Scheuerzwecke" tragen.
HI. Wasch- und Reinigungsmittel an» i« Wasser lös¬

lichen Stoffen.
8 7 Bei fettlosen Wasch- und Reinigungsmitteln in Pulver¬

form , die aus wasserlöslichen Stoffen ohne Beimischung von
wasserunlöslichen Stoffen hergestellt sind, darf der Gehalt an
Soda 50 vom Hundert , die Gesamtalkalitäl , berechnet aus Soda,
60 vom Hundert , der Gehalt an anderen wasserlöslichen Salzen
als Füllmittel 25 vom Hundert des Gewichts des Fertigerzeug¬
nisses nicht überschreiten.

8 8 Bei Abgabe an den Verbraucher darf der Preis für fett¬
lose Wasch- und Reinigungsmittel in Pulverform , die ausschließ¬
lich aus wasserlöslichen Stoffen hergestellt sind, ohne Rücksicht
darauf , ob die Abgabe in Packungen oder lose erfolgt , für 1
Kilogramm 0,«o Mark nicht überschreiten.

Die Vorstehend festgesetzten Preise sind Höchstpreise im
Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914
in der Fassung vom 17 . Dezember 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 516)
in Verbindung mit den Bekanntmachungen vom 21 Januar
1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 25), vom 23. Mürz 1916 (Reichs-Ge¬
setzbl. S . 183) und vom 22. März 1917 (Reichs-Gesetzbl. S.
253 ).

8 9 Fettlose Wasch- und Reinigungsmittel in Stück-, Tabletten -,
Pasten -, Schmier - oder Gallertform , die ausschließlich Stoffe
enthalten , dürfen nur mit Zustimmung des Kriegsausschusses für
pflanzliche und tierische Oele und Fette unter Einhaltung der
von diesem festgesetzten Bedingungen angeboten, feilgehalten , ver¬
kauft oder sonst in den Verkehr gebracht werden.

IV. Ausnahme « .
8 10 Der Kriegsausschuß für pflanzliche und tierische Oele und

Fette kann auf Antrag

1. für Erzeugnisse, die ausschließlich Scheuerzweckenw
bestimmt sind, Ausnahmen von den Vorschriften der

2. für fettlose Wasch- und Reinigungsmittel in Pul.
die ausschließlich aus wasserlöslichen Stoffen hergestch
Ausnahmen von den Vorschriften von den §§ 7, 8

zulassen.
V. $ toaflteiB «t«tttttit *tt

8 11 Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit¬
strafe bis zehntausend Mark wird bestraft, wer den Bestimm
der 88 1, 2. 3, 4, 6, 7, 9 oder den von dem Kriegsaus
gemäß 88 3, 6, 9 festgesetzten Bedingungen zuwiderh.
Neben der Strafe kann auf Einziehung der Stoffe erkann
den, auf die sich die strafbare Handlung bezieht,sohne Unters
ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 12 Die Bestimmungen treten am 1. Mai 1917 in
Sie treten an die Stelle der Bekanntmachung , betreffend
führungsbesttmmnngen zu der Verordnung über den Berkel
fettlosen Wasch- und Reinigungsmitteln vom 5. Oktober
(Reichs -Gesetzbl. S . 1131) .

Derti«, den 19. April 1917. /
Dev Stellvertreter de» Reichskanzlers l) r. Hel
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3 ^ **5 Herren Bürgermeister des Kreise».
Die Verkaufsstellen für fettlose Wasch- und ReinigunM --

ersuche ich besonders auf vorstehende Bekanntmachung hmr, Ro
sen. w

Westerburg, den 26. Apjcil.
Der Ka«br,

über 1917.
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Verordnung
Eier . Vom 24. April

Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen . 5
Sicherung der Volksernährung vom 22 . Mai 1916 (Reichs“wa
fetzbl. S . 401 ) wird verordnet : ““

Artikel 1.
Die Verordnung über Eier vom 12. August 1916 (

Gefetzbl. S . 927) wird , wie folgt, geändert:
1. 8 9 Abf. 2 wird gestrichen.

8 17 erhält folgenden Abf. 2:
„Neben der Strafe kann auf Einziehung der Eier

der verbotswidrig hergestellten Erzeugnisse, auf die siis
strafbare Handlung bezieht, erkannt werden , ohne lj
schied, ob sie dem Täler gehören oder nicht."

Artikel 2.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkündun

Kraft.
Berlin . den 24 . April 1917.

Dev Stellvertreter de» Reichskanzlers. Dr. Helfferii
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A« bis Kerlen Bürgermeister de» Kreises.

Trotz wiederholter Belehrung gehen immer wieder AiL u
auf Bewilligung von Brotzulagen für Schwerarbeiter hier um h( erg
ständig ein Derartige Anträge sind bei den Herren Bürgerme^ "̂ "
unter Beifügung der Bescheinigung des Arbeitgebers üb
Art der Beschäftigung zu stellen und von diesem mit Begutac.
und der Angabe ob der Antragsteller Selbstversorger ist
einzureichcn.

Mestevbuvg. .den 2. Mai 1917
Dev Dorsttzende dr» Kr-isair»sch ufst

A« die Ortspolheidrhörde« de» Kvrise».
Betr . di - Anzeigepsticht bei üdertragdaren Krankst.

Es lst wiederholt beobachtet worden, daß bei ansteck
Krankheiten nicht in der vorgeschriebenen Weise verfahren
Außer Hinweis auf meine Verfügung vom 19. Dezember
Kreisblatt Nr . 101, die ich zur genauen Beachtung nochma
Erinnerung bringe, mache ich darauf aufmerksam, daß dieL
terreichung dev Meldung «« den Kervn Kreisarü
Limburg stets ««gesäumt zu erfolgen hat und zügle '
eine Adschvift dev Meld«»g einzureichen ist. Nach—
gung der Krankheiten hat Desinfektion stattzufinden; diese iS
Herrn Desinfektor Ueir» Mestevd«vg zu beantragen, kl
den Kreis Westerburg zuständig ist.

Mestevd«vg. den 1. Mai 1917. Drr K««drl
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Att die Hevven Bürgermeister dev Landgemei«

®« tr- der Sucher der Grmri«d-r- ch«er
An die Erledigung meiner Verfügung vom 17. März 1 "* •

Kreisblatt Nr . 36 wird miederholt erinnert . Die Erledig
erwarte ich destimmt bis zum 10. ds . Mts.

Mesterdnvg. den1. Mai 1917. —^ -“ - - - - -
Dev Vorsitzende des Kreis aus schulst̂ ^

Unter dem Rindbestande des Karl Stein in Derscheni!>
Maul - nnd Klauenseuche ausgebrochen , lieber das
die Sperre verhängt worden.

Altenkirche«, den 26. April 1917.
-<*— - -r--_ der Landr at̂ t^
A« die Herren Bürgermeister de» Kreises, i Die

Die Ihnen unmittelbar zugegangenen Flugblätter , Poŝ in g
ich in geeigneter Weise zu ^pp. betr . Goldankauf ersuche ...

Zwecken für die Goldabgabe zu benützen.'
Mesterdnvg. den 2. Mai. 1917.
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